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Artikel 43
(1) Die Auslieferung erfolgt nicht,

1. wenn die Person, um deren Auslieferung ersucht wird, 
Staatsbürger des ersuchten Staates ist;

2. wenn die Strafverfolgung oder der Vollzug einer Strafe 
nach den Gesetzen des ersuchten Staates wegen Amnestie, 
Verjährung oder aus einem anderen gesetzlichen Grunde 
nicht zulässig ist;

3. wenn gegen die Person, um deren Auslieferung ersucht 
wird, wegen derselben Straftat bereits ein rechtskräftiges 
Urteil oder eine andere das Strafverfahren abschließende 
Entscheidung ergangen ist.

(2) Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die 
strafbare Handlung, derentwegen um Auslieferung ersucht 
wird, im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates begangen wurde.

Artikel 44
Wird zum Vollzug einer Strafe, um Auslieferung einer Per

son ersucht, die von einem Gericht des ersuchenden Staates 
in Abwesenheit verurteilt wurde, kann die Auslieferung an 
die Bedingung geknüpft werden, daß ein neues Verfahren 
in Anwesenheit der auszuliefernden Person durchgeführt 
wird.

Artikel 45

(1) Wird vom ersuchten Staat gegen eine Person, um deren 
Auslieferung ersucht wird, ein Strafverfahren durchgeführt, 
oder ist diese wegen einer anderen strafbaren Handlung im 
Hoheitsgebiet des ersuchten Staates verurteilt worden, kann 
die Auslieferung bis zum Abschluß des Strafverfahrens oder 
des Vollzugs der Strafe aufgeschoben werden.

(2) Würde der Aufschub der Auslieferung zur Verjährung 
der Strafverfolgung oder zur Erschwerung der Durchführung 
des Strafverfahrens gegen die Person, um deren Auslieferung 
ersucht wird, führen, kann einem Ersuchen um zeitweilige 
Auslieferung stattgegeben werden. Der ersuchende Staat ist 
verpflichtet, die ausgelieferte Person spätestens nach drei Mo
naten, gerechnet vom Tage der Übergabe an, zurückzuführen.

(3) Diese Frist kann durch Vereinbarung der Vertrags
staaten verlängert werden.

Artikel 46

(1) Die ausgelieferte Person darf wegen einer anderen, vor 
der Auslieferung begangenen strafbaren Handlung, die nicht 
von der Zustimmung zur Auslieferung erfaßt wird, weder 
strafrechtlich verfolgt noch dem Vollzug einer Strafe zuge
führt werden.

(2) Die ausgelieferte Person darf wegen einer vor der Aus
lieferung begangenen strafbaren Handlung an einen dritten 
Staat nicht ausgeliefert werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht,
1. wenn der ersuchte Staat zugestimmt hat oder
2. wenn die ausgelieferte Person, obwohl sie die Möglich

keit dazu hatte, das Hoheitsgebiet des Vertragsstaates, an 
den sie ausgeliefert worden ist, nicht innerhalb von drei
ßig Tagen nach ihrer endgültigen Freilassung verlassen 
hat oder wenn sie nach Verlassen dieses Hoheitsgebietes 
dorthin zurückgekehrt ist.

Artikel 47
Ersuchen mehrere Staaten um Auslieferung einer Person 

wegen derselben oder wegen verschiedener Straftaten, ent
scheidet der ersuchte Staat unter Berücksichtigung aller Um
stände, insbesondere der Staatsbürgerschaft der Person, um 
deren Auslieferung ersucht wird, sowie des Ortes und der 
Schwere der strafbaren Handlung und der zeitlichen Reihen
folge des Eingangs der Ersuchen, welchem Ersuchen stattge
geben werden soll.

Artikel 48
In Auslieferungssachen verkehren die Minister der Justiz 

und die Generalstaatsanwälte der Vertragsstaaten im Rah
men ihrer Zuständigkeit miteinander. Die Ersuchen werden 
auf diplomatischem Wege übermittelt.

Artikel 49
(1) Einem Ersuchen um Auslieferung sind beizufügen:

1. Unterlagen zur Person, um deren Auslieferung ersucht 
wird, einschließlich zur Staatsbürgerschaft, und Angaben, 
die zur Feststellung der Identität und der Staatsbürger
schaft der Person dienen könnten;

2. eine Ausfertigung des Haftbefehls und bei einem Ersu
chen um Auslieferung zum Vollzug einer Strafe eine Aus
fertigung des rechtskräftigen Urteils;

3. Angaben über Straftat, Ort und Zeit ihrer Begehung so
wie die rechtliche Würdigung der Straftat, soweit diese 
Angaben im Haftbefehl oder im Urteil nicht enthalten 
sind;

4. eine Abschrift der in der betreffenden Sache anzuwen
denden gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Das Auslieferungsersuchen und die Anlagen sind mit 
einer Übersetzung in der offiziellen Sprache des ersuchten 
Staates zu versehen.

Artikel 50

Erweisen sich die vom ersuchenden Staat übermittelten 
Unterlagen für eine Entscheidung über die Auslieferung als 
unzureichend, so kann dieser Staat um die Ergänzung der 
Unterlagen ersuchen sowie eine Frist bestimmen, in der die 
ergänzenden Angaben zu übermitteln sind.

' Artikel 51
(1) In dringenden Fällen kann vor Eingang des Ausliefe

rungsersuchens und der in Artikel 49 genannten Anlagen eine 
Person in Haft genommen werden, wenn der ersuchende 
Staat dies beantragt und mitteilt, daß ein Haftbefehl oder 
ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.

(2) Ein Ersuchen um Anordnung der vorläufigen Ausliefe
rungshaft muß den Hinweis enthalten, daß die Absicht be
steht, ein Auslieferungsersuchen zu stellen. Ferner sind An
gaben über die strafbare Handlung, derentwegen um Auslie
ferung ersucht werden wird, Zeit und Ort ihrer Begehung 
und eine Beschreibung der gesuchten Person mitzuteilen.

(3) Ein Ersuchen um Anordnung der vorläufigen Ausliefe
rungshaft kann auf dem Postweg oder telegrafisch übermit
telt werden.

(4) Der ersuchende Staat wird unverzüglich über die ein
geleiteten Maßnahmen informiert.

Artikel 52
(1) Die vorläufige Auslieferungshaft wird aufgehoben, 

wenn das Auslieferungsersuchen und die in Artikel 49 ge
nannten Anlagen nicht innerhalb von dreißig Tagen beim er
suchten Stäat eingegangen sind, von dem Zeitpunkt gerech
net, an dem der ersuchende Staat von der Verhaftung der 
Person in Kenntnis gesetzt wurde.

(2) Die Freilassung steht einer erneuten Verhaftung und 
der Auslieferung nicht entgegen, wenn das Auslieferungs
ersuchen später eingeht.

Artikel 53
(1) Der ersuchte Staat teilt dem ersuchenden Staat unver

züglich seine Entscheidung über die Auslieferung mit.

(2) Wird das Ersuchen ganz oder zum Teil abgelehnt, wer
den dem ersuchenden Staat die Gründe mitgeteilt.


